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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1994

Norm

JN §83c

Rechtssatz

Eine Niederlassung ist im Interesse des Schutzes der sich darauf stützenden und darauf vertrauenden Kläger auch

dann anzunehmen, wenn die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit dem Kläger ein Briefpapier verwendet hat, nach

welchem eine Filiale in einem bestimmten Ort besteht.
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